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Niederschrift 
zur Sitzung des Betriebsausschusses "Abwasserbeseitigung" und des 

Ausschusses für den Bauhof der Stadt Hückeswagen 
 

Sitzungstermin: 16.11.2010 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 18:10 Uhr 

Ort: im Großen Sitzungssaal des 
Rathauses, Auf'm Schloß 1 

 
An der Sitzung nahmen teil: 
 
Vorsitzender 
 Hücker, Manfred    
 
Mitglieder 
 Becker, Jürgen    
 Fischer, Rolf    
 Hölschen, Hans-Werner    
 Lotz, Gerrit    
 Päper, Cornelia    
 Rüter, Manfred    
 Schütte, Christian für Annegret Busch 
 Wagner, Hans-Peter    
 Winkelmann, Andreas    
 Wolter, Michael    
 
Beratende Mitglieder 
 Schäfer, Erika    
 
Bürgermeister 
 Ufer, Uwe Bürgermeister    
 
von der Verwaltung 
 Goeke, Christel    
 Kießling, Frank    
 Potthoff, Christian    
 Schröder, Andreas    
 Tillmanns, Jörg    
 Wolff, Stefanie    
 
Gäste 
 Thönes, Heinz    
 
Es fehlten: 
Mitglieder 
 Busch, Annegret    
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Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer der Sitzung sowie den Wirtschaftsprüfer Herrn Thö-
nes der Firma Weber & Thönes GmbH. 
 
Der form- und fristgerechte Eingang der Einladungen wird festgestellt. 
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Jahresabschluss 2009 des Betriebes Abwasserbeseitigung - 

Prüfbericht der Fa. Weber & Thönes 

FB I/1367/2010 

2 Vorschlag zur Benennung des Wirtschaftsprüfers für den 

Jahresabschluss 2010 

FB I/1368/2010 

3 Kenntnisnahme über die Ersatzbeschaffung eines Mini-

Kippers für den Bauhof 

FB III/1360/2010 

4 Mitteilungen und Anfragen    

 

Öffentliche Sitzung 

 
1 Feststellung des Jahresabschlusses 2009 des Betriebes Ab-

wasserbeseitigung 

FB I/1369/2010 

2 Verteilung des Jahresüberschusses 2009 des Betriebes Ab-

wasserbeseitigung 

FB I/1370/2010 

3 Quartalsbericht für das 3. Quartal 2010 FB I/1371/2010 

4 2. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-

wässerungssatzung 

FB III/1143/2009/1 

5 Mitteilungen und Anfragen    
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Protokoll: 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
zu 1 Feststellung des Jahresabschlusses 2009 des Betriebes Abwasserbeseiti-

gung 
Vorlage: FB I/1369/2010 

  
Beschluss: 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2009 des Betriebes 
Abwasserbeseitigung, der mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 670.528,59 
€ abschließt, zu beschließen. 
 
Der Ausschuss erteilt der Betriebsleitung Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Betriebsausschuss „Abwasserbeseitigung“ und Ausschuss für den Bauhof 
fasst diesen Beschluss einstimmig.  
 
 

zu 2 Verteilung des Jahresüberschusses 2009 des Betriebes Abwasserbeseiti-
gung 
Vorlage: FB I/1370/2010 

  
Der Ausschuss einigte sich, dass der Jahresüberschuss an den allgemeinen 
Haushalt überwiesen wird, sofern die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept 
aufstellen muss.  
 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss zu fassen den Jahres-
überschuss 2009 des Betriebes Abwasserbeseitigung in Höhe von 670.528,59 € 
an den allgemeinen Haushalt zu überweisen, und zwar: 
Eigenkapitalverzinsung 4 %  1.000,00 € 
Gewinnabführung 669.528,59 €. 
Die Gewinnüberweisung erfolgt nur, wenn die Stadt Hückeswagen kein Haus-
haltssicherungskonzept aufstellen muss.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Betriebsausschuss „Abwasserbeseitigung“ und Ausschuss für den Bauhof 
fasst diesen Beschluss einstimmig.  
 
 

zu 3 Quartalsbericht für das 3. Quartal 2010 
Vorlage: FB I/1371/2010 

  
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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zu 4 2. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung 
Vorlage: FB III/1143/2009/1 

  
Herr Potthoff verdeutlicht am Jahresabschluss 2009 den Unterschied zwischen 
dem kaufmännisch geführten Betrieb nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) so-
wie der Gebührenabrechnung  bzw. Gebührenkalkulation nach § 6 Kommunal-
abgabengesetz (KAG).  
 
Im HGB-Abschluss fließen neben der Auflösung der Ertragszuschüsse (Kanal-
anschlussbeiträge) die tatsächlich zu zahlenden Darlehenszinsen ein. Die Ge-
bührenkalkulation gemäß KAG berücksichtigt demgegenüber eine kalkulatori-
sche Verzinsung des aufgewendeten Kapitals unter der Verwendung eines kal-
kulatorischen Zinssatzes von derzeit 6 %. Die Anrechnung von Auflösungsbe-
trägen ist hier nicht zulässig. 
 
Herr Thönes bestätigt, dass die Gewinnabführung sowie die in den Folgejahren 
geplanten Eigenkapital-Rückführungen an den Haushalt keinen Einfluss auf die 
Abwassergebühren haben. Gleichzeitig macht Herr Thönes deutlich, dass die 
Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Hückeswagen in vollem Umfang 
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.  
 
In der Gebührenkalkulation 2011 konnten erzielte Überschüsse aus den Vorjah-
ren eingesetzt werden. Diese führen zur Senkung der Abwassergebühr. Sofern 
die Kosten des Betriebes nicht gravierend steigen, wird die Gebühr auch in den 
nächsten Jahren in diesem Rahmen bleiben.   
 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss „Abwasserbeseitigung“ und Ausschuss für den Bauhof 
empfiehlt dem Rat den beigefügten 2. Nachtrag der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Stadt Hückeswagen vom 23.12.2008 zu 
beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Betriebsausschuss „Abwasserbeseitigung“ und Ausschuss für den Bauhof 
fasst diesen Beschluss einstimmig.   
 
 

zu 5 Mitteilungen und Anfragen 
  

Der Ausschussvorsitzende teilt mit, dass die Verwaltung und er kein Erforder-
nis für die Betriebsausschusssitzung am 15.12.2010 sehen, da keine Tagesord-
nungspunkte vorliegen. In Abstimmung mit dem Ausschuss wird die Sitzung 
nicht stattfinden.  
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Für die Richtigkeit: 
 
Datum: 01.12.2010 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________  
Manfred Hücker  Stefanie Wolff 
  Schriftführerin 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
______________________________________ 
Bürgermeister o.V.i.A. 
 


